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Bußgeld gegen Sachverhalt / Vorwurf 

Kreditinstitut 
Profilbildung zu Werbezwecken mit Smart-Data-Verfahren; 
Zweckändernde Verarbeitung von Kundendaten ohne 
Rechtsgrundlage 

  Immobilienmakler,  
  Wohnungsunternehmen 

Umfangreiche Datenerhebung und unzulässige Fragen an 
Mietinteressenten vor Besichtigungsterminen, Speichern der 
Daten auch lange nach Vergabe des Mietobjekts 

Fitnessstudio 
Verschiedene technisch-organisatorische Mängel, z.B. unver-
schlüsseltes Backup mit personenbezogenen Daten auf USB-
Stick am Schlüsselbund des Geschäftsführers 

Fitnessstudio Unzulässige Videoüberwachung der Trainingsfläche 

Fahrschule 
Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums durch  
Livestreaming von Fahrstunden ins Internet 

Unternehmen 
Überwachung des öffentlichen Verkehrsraum durch Firmen-
fahrzeug 
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Zusätzliche Informationen zum Tätigkeitsbericht 2023 
 

Bußgelder in Niedersachsen nach DSGVO 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat 2023 Geld-
bußen nach der Datenschutz-Grundverordnung in Höhe von insgesamt rund 
5,3 Mio. Euro verhängt. Die Bußgelder richteten sich gegen die untenste-
henden Adressaten (Auszug). 
 
Mehr dazu finden Sie im Kapitel H unseres Tätigkeitsberichts 2023, als PDF 
verfügbar auf: lfd.niedersachsen.de/2023 
 

http://www.lfd.niedersachsen.de/
https://www.lfd.niedersachsen.de/2023
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Bußgeld gegen Sachverhalt / Vorwurf 

Unternehmen 
Unzureichende Information an Beschäftigte über Offenle-
gung von personenbezogenen Daten an externen Auditor  

Unternehmen 

Weitergabe besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten von altem Arbeitgeber an neuen Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit der versuchten Abwerbung weiterer Beschäf-
tigter 

Unternehmen 
Videoüberwachung einer Veranstaltungsfläche und deren 
Umgebung; unzureichende Erfüllung der Informationspflich-
ten 

Ärztin 

Zweckändernde rechtswidrige Verarbeitung von Patientin-
nen- und Patientendaten, indem die Betroffenen per Messen-
ger während der Corona-Pandemie mit Begriffen wie 
„Pharma-Faschismus“ und „Impfdiktatur“ zur Teilnahme an 
einer Versammlung aufgerufen wurden 

Natürliche Person 
Heimliches ununterbrochenes GPS-Tracking des Fahrzeugs ei-
ner anderen Person 

Natürliche Personen Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums mit Dashcams 

 

http://www.lfd.niedersachsen.de/

